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Förderrichtlinie für die Vergabe von Stipendien 
der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Erzbistum Berlin 

 

Präambel: 
Die Caritas-Gemeinschaftsstiftung möchte junge Menschen ermutigen, soziale Berufe zu ergreifen und 
sie bei ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen. Unterstützt werden Studierende wie auch Auszubil-
dende in den unterschiedlichen sozialen Bereichen (z. B. Studium der Sozialarbeit, Sozialpädagogik, 
Erziehungswissenschaften, Medizin, Psychologie, Pflegemanagement wie auch Ausbildungen im Be-
reich der Alten- und Krankenpflege sowie der Kinder- und Jugendhilfe). Soziales oder gesellschaftliches 
Engagement der Bewerberin/des Bewerbers ist erwünscht und ggf. ein entscheidendes Auswahlkrite-
rium für die Stiftung. 
 

Antragsberechtigte: 
Das Stipendienprogramm richtet sich an Waisen, Halbwaisen, Sozialwaisen und Kinder von Alleinerzie-
henden, die im Zuständigkeitsgebiet des Erzbistums Berlin (Berlin, Brandenburg, Landesteil Vorpom-
mern) leben und/oder hier ihre Ausbildung/ihr Studium für einen sozialen Beruf absolvieren. Die Antrag-
stellerInnen müssen in Schule, Ausbildung oder Studium sehr gute bis gute Leistungen erbringen, min-
destens 14 Jahre alt sein und dürfen bei der ersten Förderung das 27. Lebensjahr nicht überschritten 
haben. Eine Begabung für soziale Berufe kann auch durch andere Nachweise (zum Beispiel Stellung-
nahme des Schulleiters oder Klassenlehrers) erbracht werden. Die finanzielle Bedürftigkeit ist nachzu-
weisen.  
 

Förderdauer und Höhe 
• Einmalige Hilfen für das Studium oder die Ausbildung in Form von Arbeitsmitteln (z. B. PC, 

Bücher, sonstige Arbeitsmaterialien), maximal 2.000,00 €. 
• Regelmäßige Hilfen, befristet für ein Jahr, maximal 400,00 € pro Monat (z. B. in Form von 

Übernahme des Schulgeldes). Eine Verlängerung ist auf Antrag möglich.  
• Über die Dotierung der Stipendien und die Förderdauer entscheidet der Vorstand. 

 
 

Bewerbungsunterlagen 
Einreichung der Bewerbungsunterlagen nur in elektronischer Form an l.orellano@caritas-berlin.de  

• formloser Antrag mit Schilderung der aktuellen Lebenssituation und wofür und in welcher 
Höhe eine Unterstützung beantragt wird  

• persönliches Motivationsschreiben, aus dem ersichtlich wird, warum ein sozialer Beruf ange-
strebt wird und die Förderung gewährt werden soll 

• Lebenslauf 
• Nachweis bzw. schriftliche Erklärung, dass die Bewerberin/der Bewerber Waise, Halbwaise, 

Sozialwaise oder Kind von Alleinerziehenden ist 
• Studienbescheinigung, Ausbildungsvertrag oder Schulbescheinigung 
• letztes Zeugnis oder letzter Leistungsnachweis 
• Nachweis über die soziale Bedürftigkeit mit einer schriftlichen Auflistung der monatlichen 

Einnahmen und Ausgaben und den entsprechenden Belegen (keine Kontoauszüge) 
• Nachweis bzw. Erklärung, warum andere Finanzierungsmöglichkeiten wie BAföG usw. nicht 

beantragt werden 
• Nachweis über die Einkommenssituation der Mutter bzw. des Vaters 
• Ggf. Referenzen, die das soziale Engagement bzw. die Eignung für einen sozialen Beruf er-

kennen lassen (ehrenamtliches Engagement im Verein, der Kirchengemeinde usw.)  
 

Bewerbungstermin 
Die Bewerbung ist zu jeder Zeit möglich.  
 
Auswahlverfahren 
Die Vergabe der Stipendien wird durch den Vorstand der Caritas-Gemeinschaftsstiftung mehrheitlich 
entschieden. Jeder Antrag unterliegt einer Einzelfallentscheidung, die im pflichtgemäßen Ermessen 
unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel liegt. Entscheidungen werden in schriftli-
cher oder elektronischer Form mitgeteilt. Einer Begründung der Entscheidung bedarf es nicht. Bei 
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vergleichbaren Anträgen, die nicht alle bewilligt werden können entscheidet das soziale/ gesellschaftli-
che Engagement der Bewerberin/des Bewerbers. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Förderung durch die Caritas-Gemeinschaftsstiftung ist eine 
freiwillige Leistung. Es kann kein Rechtsanspruch erhoben werden.  
 
Auszahlung 
Die Auszahlung erfolgt als Gesamtsumme bei Einmalzahlung oder monatlich im Voraus bei monatli-
chen Stipendien.  
 
Pflichten der Stipendienempfänger 

• Halbjährliche unaufgeforderte Einreichung von Studien-, Ausbildungs-, Schulbescheinigungen 
oder anderen geforderten Nachweisen 

• Mitteilung wenn sich Änderungen in finanzieller Hinsicht oder bzgl. des Studiums/der Ausbil-
dung ergeben. 

• Teilnahme an den jährlich stattfindenden Stipendiat*innentreffen 
 

Datenschutz 
Mit den folgenden Informationen geben wir einen Überblick über die Verarbeitung der personenbezo-
genen Daten sowie zu den Datenschutzrechten. Verantwortlich für die Verarbeitung der Daten ist die 
Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Erzbistum Berlin, 
Sitz: Zimmerstr. 7, 14471 Potsdam,  
Postanschrift: Residenzstr. 90, 13409 Berlin. 
Sie verarbeitet die erhobenen personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der Eu-
ropäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
 
Mit der Anmeldung willigt der Bewerber in die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen 
Daten ein. Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zum Zweck, eine begründete Auswahl aus 
dem Bewerberkreis treffen zu können. Bewerbungen, die keine Berücksichtigung finden, werden, um 
eine Vergleichsmöglichkeit bei einer eventuellen neuerlichen Bewerbung zu haben, für 36 Monate 
nach Ablauf der Bewerbungsfrist gesichert gespeichert und dann gelöscht.  
 
Im Falle der Berücksichtigung als Stipendiat*in werden die Bewerbungsdaten gesichert gespeichert 
und zum Zwecke der finanziellen Abwicklung und Nachweisführung verwendet. Die Daten werden 
nicht an Dritte weitergegeben. Zur Nachweisführung für Stiftungen oder Spender, die das Stipendien-
programm finanziell unterstützen, werden anonymisierte Daten weitergegeben. Kontaktdaten werden 
anlassbezogen zur Information über Aktivitäten der Stiftung (Stipendienprogramm, youngcaritas-Aktio-
nen) genutzt.  
 
Die Stipendiatin/der Stipendiat ist berechtigt, bei der Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Erzbistum Ber-
lin um Auskunftserteilung zu den gespeicherten Daten zu ihrer/seiner Person zu ersuchen.  
Nach Erfüllung des Verarbeitungszwecks kann die Löschung der persönlichen Daten verlangt werden. 
 
Inkrafttreten:  
Diese Förderrichtlinien treten am 19.12.2022 in Kraft. 
 
Vorstand 
Prälat Tobias Przytarski, Vorsitzender 
Ekkehardt Bösel 
Susanne Funk, geschäftsführende Vorständin 
 
Kontaktdaten: 
Caritas-Gemeinschaftsstiftung im Erzbistum Berlin  
Susanne Funk 
Residenzstr. 90 
13409 Berlin 
Mailadresse stiftung@caritas-berlin.de  
Telefon 030 66 633-1044 


